


Infoveranstaltung SW KG 
 

 

Suedlink 

Erdkabel durch Unterfranken 
aktueller Planungsstand 

weiteres Vorgehen 

Hauptgeschäftsstelle Unterfranken 

Eugen Köhler 



 Fortgang der Planung 
 Bisheriges Planungsergebnis: 1 km Korridor 
 Weitere Verfahrensschritte 
 Antrag auf Planfeststellung 

 Inhalte der Planunterlagen 
 Karten 100 m Korridor 
 Beteiligungsmöglichkeiten 

 Grundsätze zu Entschädigungsfragen 

16.12.2020 Eugen Köhler HGST Würzburg 3 

Übersicht 



 Bundesbedarfsplangesetz legt Suedlink als notwendige 

Erdkabel-Höchstspannungs-Gleichstromleitung fest 
 Vorhaben 3 Brunsbüttel nach Großgartach 
 Vorhaben 4 Wilster nach Bergrheinfeld 
 Soweit als möglich gemeinsam als Stammstrecke  

 2017 Tennet und TransnetBW legen Pläne möglicher 
Korridore vor = Raumordnungsverfahren 

 Bundesnetzagentur führt das öffentliche Verfahren 
 Herbst 2020 hat Bundesnetzagentur 1 km Korridor und 

die Spannungsebene 525 kV festgelegt 
 Über 400 Seiten Begründung der Entscheidung für den 

festgelegten Korridor und Bewertung der möglichen 
Alternativen 

 Die Leitung muss verbindlich in diesem 1 km Korridor 
gebaut werden 
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Bisheriges Planungsergebnis: 1 km Korridor 
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Bisheriges Planungsergebnis: 1 km Korridor 
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Bisheriges Planungsergebnis: 1 km Korridor 
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Weitere Verfahrensschritte 
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Antrag auf Planfeststellung 

 Antrag auf 
Planfeststellung 
durch Tennet und 
TransnetBW 

 Abschnitte E1 und 
D2 

 Antragskonferenz im 
schriftlichen 
Verfahren für E1 

 Stellungnahme bis 
15.01.2021 an 
Bundesnetzagentur 
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Antrag auf Planfeststellung - Inhalte 



 Stand der bisher erfassten planungsrelevanten 
Kenntnisse z.B. Siedlungen, Straßen, technische 
Einrichtungen, Wasser, Natur und andere Schutzgüter 

 Was muss noch untersucht werden = 
Untersuchungsrahmen 

 Steckbriefe aufgeteilt in Trassensegmente für den 1 km 
Korridor mit Vorschlag für den 100 m Korridor 
 

 Sammeln von Hinweisen, die zur Feintrassierung 
wichtig sind, z.B. Hofstelle, Siloanlage, Sonderkulturen, 
Drainagen… 
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Antrag auf Planfeststellung - Inhalte 
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Antrag auf Planfeststellung - Trassensegmente 

SW – KG - MSP MSP - WÜ WÜ - BW 
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Antrag auf Planfeststellung - Trassensegmente 
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Antrag auf Planfeststellung - Trassensegmente 
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Antrag auf Planfeststellung - Trassensegmente 



 Stellungnahme privat an die Bundesnetzagentur, 
Schlusstermin Bundesnetzagentur 15.01.2021  

 und in Kopie an BBV wenn möglich bis 10.01.2021  
 Schwerpunkte: 

 was soll noch untersucht werden 
 Bei alternativen 1 km Korridoren, welcher sollte aus 

landwirtschaftlicher Sicht bevorzugt werden 
 Wo sind Belange und Hinweise zur Feintrassierung  

innerhalb des 1 km Korridors, 
 z.B. Hofstelle, Feldscheune, Bewässerung, Drainagen, 

Weiden, Siloanlage, Sonderkulturen,… 
 Gibt es eine bessere Alternative für den 100 m Korridor 

im 1 km Korridor 

 Mögliche Flächen für naturschutz-rechtlichen 
Ausgleich und Waldaufforstung an BBV melden 
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Antrag auf Planfeststellung - Was ist zu tun 



 Demo am 20.02.2019 in Berlin 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 



 Demo am 20.02.2019 in Berlin 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 



16.12.2020 Eugen Köhler HGST Würzburg 20 

Grundsätze zu Entschädigungsfragen 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 

Eigentümer 

Entschädigung für 
Grunddienstbarkeit = 

Wertminderung wegen 
Belastung 

Aufwandsentschädigung 
für Vertragsunterschrift 

Notartermin 

Dauerschaden am Grundstück 

Miete für 
Baustelleneinrichtung 

Bewirtschafter 

Flur- und 
Aufwuchsschaden 

Wirtschaftserschwernis 

Folgeschaden 

Aufwandsentschädigung 
Baufreigabe und 
Mehrfachantrag 



                               Bundestag hat erstmals                 
             Entschädigungshöhe für   
             Grunddienstbarkeit ordentlich 
gesetzlich geregelt, bisher „Richterrecht“ 

 Höchstspannungsleitungen 
 Grunddienstbarkeit Verkehrswertentschädigung im 

Schutzstreifen 
 Freileitung bis zu 25 % 
 Erdkabel bis zu 35 % 

 Beschleunigungszuschlag zwischen 0,50 und 2,00 €/qm 
maximal 75 % der eigentlichen Grunddienstbarkeit 

 Aufwandsentschädigung an Eigentümer und Nutzer bis 

max. 500 € 
 Eigentümer hat Wahlrecht auf Ratenzahlung ab 10.000 € 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 

Entschädigung für 
Grunddienstbarkeit = 

Wertminderung wegen 
Belastung 



 Beispiel:  
 Schutzstreifen 10 m, 

 Querungslänge 150 m = 1.500 qm 

 Ackerpreis 3 €/qm 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 

Entschädigung für 
Grunddienstbarkeit = 

Wertminderung wegen 
Belastung 

 Höchstspannungsleitung Suedlink  
 Grunddienstbarkeit Verkehrswertentschädigung  

 Erdkabel bis zu 35 % = bis zu 1,05 €/qm Schutzstreifen 
 Beschleunigungszuschlag zwischen 0,50 und 2,00 €/qm 

maximal 75 % der eigentlichen Grunddienstbarkeit                
= 75 % von 1,05 €/qm = bis zu 0,79 €/qm 

 Insgesamt also bis zu 1,84 €/qm = bis zu 2.760 € 
 Aufwandsentschädigung an Eigentümer und Nutzer bis max. 

500 € 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 

 Bisher laufen Sondierungsgespräche mit Tennet und 

TransnetBW 

 Früher wurden Vereinbarungen nach Planfeststellung 

geschlossen und Gestattungsverträge zwischen Eigentümer 

und Bauherrn zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen 

 Jetzt neu: mit Beschleunigungszuschlag ist Unterschrift 

schon vor endgültiger Planfeststellung möglich 

 D.h. Rahmenvereinbarung muss vorher stehen 

 Anwaltliche Vertretung über Landvokat ist weiter möglich, 

aber wird nicht mehr für Beratung vor Planfeststellung vom 

Bauherrn bezahlt 

 Ebenso werden Baufreigabevereinbarungen frühzeitig 

abgeschlossen damit mit Planfeststellung zügig der 

Baubeginn laufen kann 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 

 Wir wollen jetzt zu Verhandlungen über eine akzeptable 

Rahmenvereinbarung übergehen: 

 für Entschädigung Grunddienstbarkeit und die weiteren 

Positionen 

 Flur- und Aufwuchsschäden, sowie Folgeschaden 

 Vorbild Gasleitung Sannerz Rimpar und anderer 

Leitungen 

 Gemeinsam mit allen Bauernverbänden der betroffenen 

Bundesländer von Schleswig-Holstein bis Baden-

Württemberg 

 mit Tennet und TransnetBW 

 Für Suedlink und Suedostlink zusammen 
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Grundsätze zu Entschädigungsfragen 

 Der Bayerische Bauernverband ist über seine 
Körperschaftsaufgaben berechtigt und gehalten für die 
Grundeigentümer und Bewirtschafter zu verhandeln und 
Rahmenvereinbarungen abzuschliessen 

 Dennoch bitten wir um ein Votum 
 jetzt von Sondierungsgesprächen in Verhandlungen mit 

Tennet und TransnetBW überzugehen 
 gemeinsam mit den betroffenen Landesbauernverbänden 
 für Suedlink und Suedostlink 

 Wir bitten um ein Meinungsbild: 
 Bitte stimmen Sie ab: 

 Ja, Verhandlungen führen 
 Nein 
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Kompetenz aus einer Hand 

Exklusive Infos für Mitglieder: 

 www.BayerischerBauernVerband.de im Mitgliederbereich 

 BBV-Newsletter 

 BauernInfo | Ökolandbau, Milch, Schwein, Rind, Getreide u. Ölsaaten, Kartoffeln, 

Energie, Geflügel 

 

 


